
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/4/18 3Ob19/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1990

Norm

EO §65 B

EO §133 Abs4

Rechtssatz

Die in § 133 Abs 4 EO vorgesehene Verständigung der Hypothekargläubiger von der Bewilligung der

Zwangsversteigerung hat den Zweck, ihnen die Wahrnehmung des Rechts auf vorläu ge Feststellung des

Lastenstandes im Sinne des § 164 EO oder der Einlösung der Liegenschaft im Sinne des § 200 Z 2 EO zu ermöglichen.

Ein Rekursrecht gegen die Bewilligung der Zwangsversteigerung stünde ihnen nur dann zu, wenn in ihre Rechte

eingegri en würde. Letzteres wäre etwa dann anzunehmen, wenn die Vorgangsweise des Gerichtes auf das

Verwertungsergebnis einen Ein uß haben und damit auch die Befriedigungsmöglichkeiten des Rekurswerbers

beeinflussen könnte.
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